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§ 11 NÖ LSG
 NÖ LSG - NÖ Landwirtschaftliches Schulgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2020

(1) Die Schulbehörde hat Lehrpläne durch Verordnung zu erlassen.

(2) Die Lehrpläne haben die Bildungs- und Lehraufgaben, die angestrebten Kompetenzen und den Lehrsto1 der

einzelnen Unterrichtsgegenstände sowie didaktische Grundsätze zu enthalten.(3) Für den Religionsunterricht ist in den

Lehrplänen lediglich die Wochenstundenanzahl festzusetzen.

(4) Neben den P8ichtgegenständen können Wahlp8ichtgegenstände, Freigegenstände, unverbindliche Übungen sowie

Förderunterricht vorgesehen werden.

(5) In den Lehrplänen können Unterrichtsgegenstände bestimmt werden, in denen aus organisatorischen oder

pädagogischen Gründen der Unterricht statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist.

(6) Im Sinne dieses Gesetzes sind zu verstehen:

a) unter P8ichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, deren Besuch für alle in die betre1ende Schule

aufgenommenen Schüler verp8ichtend ist, sofern sie nicht vom Besuch befreit oder im Falle des

Religionsunterrichtes auf Grund der Bestimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes vom Besuch abgemeldet

worden sind;

b) unter Wahlp8ichtgegenständen jene Unterrichtsgegenstände, deren Besuch zur Wahl gestellt wird, wobei einer

von mehreren Unterrichtsgegenständen (Gegenstandsgruppen) gewählt werden muß und der damit gewählte

Unterrichtsgegenstand wie ein Pflichtgegenstand gewertet wird;

c) unter Freigegenständen jene Unterrichtsgegenstände und unter unverbindlichen Übungen jene

Unterrichtsveranstaltungen, zu deren Besuch eine Anmeldung zu Beginn des Schuljahres erforderlich ist und die

nicht wie Pflichtgegenstände gewertet werden;

d) unter Förderunterricht jene Unterrichtsstunden, deren Besuch nicht verp8ichtend ist und die nicht gewertet

werden, für solche Schüler, die zusätzlich zu den P8ichtgegenständen (lit.a und b) eines weiteren Lernangebotes

bedürfen.

In Kraft seit 01.09.2020 bis 31.12.9999
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